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Herrn  
Arne Semsrott 

nur per E-Mail: 
██████████████████████████ 

Ihr Antrag auf Informationszugang beim Jobcenter Ob erhavel vom 26. Juli 2017 
- Ihre E-Mail vom 24. September 2017 (www.fragdenstaat.de, # 24099) 
- Unser Schreiben vom 12. Dezember 2017 

Sehr geehrter Herr Semsrott, 

wie  wir  Ihnen  mit  Schreiben  vom  12.  Dezember  2017  bereits  mitteilten,  haben  wir  uns  mit 
Schreiben vom selbigen Tage an das Jobcenter Oberha vel gewandt. Wir machten in diesem 
Schreiben auf die in § 6 Abs. 1 Satz 7 Akteneinsich ts- und Informationszugangsgesetz gere-
gelte  Bearbeitungsfrist  aufmerksam  und  erinnerten  das  Jobcenter  Oberhavel  an  die  noch 
ausstehende Mitteilung über das weitere Vorgehen. 

Zwischenzeitlich  teilte  uns  das  Jobcenter  mit,  dass  Ihnen  eine  Einsicht  in  die  internen Wei-
sungen und Arbeitshilfen vor Ort im betreffenden Jobcenter angeboten wurde. 

Laut  dem  uns  vorliegenden  Schriftverkehr  beantragten  Sie  am  26.  Juli  2017  jedoch  die 
Übersendung oder die aktive Veröffentlichung der begehrten Dokumente. 

Wir machten das Jobcenter daher mit Schreiben vom h eutigen Datum auf die folgenden in-
formationszugangsrechtlichen Aspekte aufmerksam: 

•     Ein  Antrag  auf  Informationszugang  löst  ein  Verwaltungsverfahren  aus,  dessen  Er-
gebnis  die  Entscheidung  über  eine  Akteneinsicht  darstellt.  Soweit  der  Informations-
zugang verweigert wird, ist dies nach § 6 Abs. 1 Sa tz 8 Akteneinsichts- und Informa-
tionszugangsgesetz  (AIG)  schriftlich  zu  begründen. Dabei  ist  detailliert  darzulegen, 
welche einzelnen Sachverhalte einer Einsicht aus welchen Gründen entgegenstehen. 
Die Bezugnahme auf einen konkreten Ausnahmetatbesta nd des Akteneinsichts- und 
Informationszugangsgesetzes ist zudem erforderlich.

•     Das  Erfordernis  einer  nachvollziehbaren,  schriftli chen  Ablehnungsbegründung  gilt 
auch  für  die  teilweise  Ablehnung  eines  Antrags  sowie  für  die  Ablehnung  der  bean-
tragten Art und Weise der Gewährung des Informationszugangs. 

•     Es ist dabei zu beachten, dass der Antragsteller g em. § 7 Abs. 3 AIG die Möglichkeit 
hat,  frei  die  Art  des  Informationszuganges  zu  wählen.  Hiervon  darf  nur  abgewichen 
werden,  wenn  ein  wichtiger  Grund  für  eine  andere  Art  der  Informationsgewährung 
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vorliegt. Als wichtiger Grund gilt insbesondere ein deutlich höherer Verwaltungsauf-
wand, der entsprechend darzulegen ist. 

 
• Unabhängig von diesem konkreten Antrag regten wir an, in Erwägung zu ziehen, 

Weisungen und Arbeitshilfen von vornherein zu veröffentlichen. Dies wäre aus unse-
rer Sicht ein geeignetes Instrument, die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der 
Arbeit des Jobcenters zu erhöhen und gleichzeitig den Aufwand der Bearbeitung in-
dividueller Anfragen zu reduzieren. Die Bundesagentur für Arbeit bietet ein Beispiel 
dafür, dass so genannte „interne“ Verwaltungsvorschriften aktiv veröffentlicht werden. 
Auch einige brandenburgische Jobcenter sind diesem Beispiel bereits gefolgt. Die In-
formationen sind so für jedermann in der aktuell gültigen Fassung abrufbar. 
 

Wir baten das Jobcenter um eine erneute Prüfung Ihres Antrages auf der Grundlage unserer 
oben stehenden Hinweise sowie um eine Mitteilung über das weitere Vorgehen oder gege-
benenfalls um die Zusendung des Bescheides.  
 
Über den Fortgang der Angelegenheit halten wir Sie auf dem Laufenden. Für Rückfragen 
stehen wir Ihnen selbstverständlich auch weiterhin gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Kiesel 
 


